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Erwägungen

E. 1
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung
nach Art. 95 f. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes
wegen an ( Art. 106 Abs. 1 BGG ). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten -
nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel ( Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG ). Das
Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt
hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ) und kann ihre Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen
berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer
Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels
für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann ( Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2
BGG ; BGE 145 V 57 E. 4 S. 61 f.).

E. 2
Die Vorinstanz hat die massgeblichen Rechtsgrundlagen, die Rechtsprechung sowie die
Verwaltungspraxis bezüglich der Anspruchsvoraussetzungen für eine Hilfsmittelversorgung
in Form eines elektrischen Türöffnungsantriebs zutreffend dargestellt ( Art. 21 IVG i.V.m.
Art. 2 und Anhang Ziffer 13.05* der Verordnung des EDI über die Abgabe von Hilfsmitteln
durch die Invalidenversicherung [HVI, SR 831.232.51, in der bis 30. Juni 2020 in Kraft
gestandenen Fassung]; Urteile 9C_573/2016 vom 20. Februar 2017 E. 4.4 ff.; 9C_197/2010
vom 14. Dezember 2010 E. 3.3 und 5; I 133/06 vom 15. März 2007 E. 6.2; ausserdem BGE
144 V 319 E. 4.6.1). Darauf wird verwiesen ( Art. 109 Abs. 3 BGG ).

E. 3
Das Sozialversicherungsgericht stellte - nicht offensichtlich unrichtig, und für das
Bundesgericht deshalb verbindlich (oben E. 1) - fest, die Beschwerdeführerin könne das
Haus ohne das Hilfsmittel des elektrischen Türantriebs nicht selbständig verlassen. Der
Türflügelantrieb bewirke im mit insgesamt 8 % gewichteten Aufgabenbereich "Einkauf
sowie weitere Besorgungen" eine Leistungssteigerung von 6.5 %. Es erwog,
rechtsprechungsgemäss fielen Massnahmen an der Haustüre eines Mehrfamilienhauses
unter Ziffer 13.05* HVI-Anhang. Ein Anspruch auf Hilfsmittel gemäss dieser Ziffer
bestehe nur, sofern damit die Überwindung des Weges zur Arbeits-, Ausbildungs oder
Schulungsstätte oder die Tätigkeit im Aufgabenbereich ermöglicht werde. In letzterem Fall
müsse das Hilfsmittel i.d.R. eine Steigerung der Arbeitsfähigkeit um ca. 10 % erlauben (
BGE 129 V 67 E. 2.2 S. 69; Urteil 8C_961/2009 vom 17. Juni 2010 E. 7.2; Rz. 1021 des
Kreisschreibens über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die Invalidenversicherung [KHMI]
in der bis 30. Juni 2020 geltenden Fassung). Vor diesem Hintergrund lasse sich ein
Leistungsanspruch hier nicht begründen.

E. 4.1



Soweit die Beschwerdeführerin behauptet, der Einsatz des elektrischen Türöffners führe
entgegen den Feststellungen der Vorinstanz zu einer Leistungssteigerung von mehr als 6.5
%, verweist sie einzig auf ihre Ausführungen in der Beschwerdeschrift vor Vorinstanz. Der
Verweis auf frühere Eingaben genügt zum vornherein nicht den Anforderungen des Art. 42
Abs. 2 BGG (vgl. etwa SVR 2019 AHV Nr. 6 S. 17, Urteil 9C_454/2018 vom 13.
November 2018). Weiterungen dazu erübrigen sich.

E. 4.2
Die Versicherte macht geltend, sie sei für das selbständige Verlassen ihrer
Eigentumswohnung auf das strittige Hilfsmittel angewiesen, das im konkreten Einzelfall
geeignet, notwendig und angemessen im Sinne von Art. 8 Abs. 1 IVG sei. Wie indes die
Vorinstanz zutreffend erkannt hat, lässt sich der Anspruch auf Kostenübernahme durch die
Invalidenversicherung nicht direkt aus der Zielsetzung des Gesetzes ableiten und vermag
rechtsprechungsgemäss allein der Umstand, dass ein Hilfsmittel von einer versicherten
Person benötigt wird, zweckmässig ist und der Selbstsorge dient, eine Zuordnung zur
Hilfsmittelkategorie von Ziffer 14 HVI-Anhang (wo im Gegensatz zu Ziffer 13 keine
Eingliederungswirksamkeit vorausgesetzt wird) nicht zu rechtfertigen (vorinstanzliche
Erwägung 5.5 mit Hinweis auf zit. Urteil 9C_573/2016 E. 6.3.1). Darauf wird verwiesen.

E. 4.3
Zu keinem anderen Resultat vermag zu führen, dass der HVI-Anhang per 1. Juli 2020
abgeändert wurde um versicherten Personen inskünftig zu ermöglichen, sowohl ihre
Wohnung als auch ihr Haus selbständig verlassen zu können, zumal auch die
Beschwerdeführerin anerkennt, dass sich ihr Anspruch gestützt auf die bis zum 30. Juni
2020 in Kraft gestandene Fassung des HVI-Anhangs beurteilt (vgl. auch das von ihr zitierte
IV-Rundschreiben Nr. 401 vom 13. Mai 2020 betreffend die Änderungen der HVI auf den
1. Juli 2020).

E. 4.4
Schliesslich vermögen - jedenfalls im konkreten Fall mit deutlich unter der Grenze von 10
% liegender Leistungssteigerung im Aufgabenbereich - angesichts des oben in Erwägung
4.2 Gesagten weder die Notwendigkeit des Hilfsmittels im Hinblick auf das selbständige
Verlassen des Wohnhauses noch das Eingliederungsziel der Selbstsorge eine Abweichung
von der als Richtschnur geltenden 10 %-igen Leistungssteigerung zu begründen. Indem sie
hierzu keine weiteren Abklärungen getroffen hat, verletzte die Vorinstanz demnach nicht
den Untersuchungsgrundsatz.

E. 5
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren
nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG - ohne Durchführung eines Schriftenwechsels, mit
summarischer Begründung und unter Hinweis auf den kantonalen Gerichtsentscheid ( Art.
109 Abs. 3 BGG ) - erledigt wird.

E. 6
Die unterliegende Beschwerdeführerin trägt die Gerichtskosten ( Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG
).
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